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Dienstrecht für Baden-Württemberg

Das Autorenteam, bestehend aus erfahrenen Praktikern aus 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der öffentlichen Verwaltung 
und der Anwaltschaft, gibt einen umfassenden Überblick 
über das formelle Disziplinarrecht mit Erläuterungen zum 
LDG und zum AGVwGO. Zudem wird das materielle Diszipli-
narrecht unter Orientierung an der aktuellsten einschlägigen 
ober- und höchstrichterlichen Rechtsprechung dargestellt.

Das Lehrbuch stellt das Landesbeamtenrecht Baden-Württem -
berg dar. Ausführlich behandelt es die grundlegenden Be-
reiche des Dienstrechts, wobei auch das Zusammenspiel 
von Beamten status- und Landesbeamtengesetz deutlich ge-
macht wird. Weitere praxisnahe Themen (z.B. Nebentätigkeit, 
Disziplinar- und Personalvertretungsrecht) werden prägnant 
vermittelt. 
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